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§ 171a LFG Verschieben von
Luftfahrzeugen auf Zivilflugplatzen

LFG - Luftfahrtgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§171a.
Der Halter eines Zivilflugplatzes ist berechtigt, ein Luftfahrzeug im Falle eines luftfahrtbehdrdlich oder auf Grund

zivilrechtlicher Bestimmungen verfligten Betriebsverbotes auch ohne Zustimmung des Luftfahrzeughalters auf eine
andere Abstellposition zu verschieben. Die in anderen Bestimmungen geregelten Voraussetzung tber das Bewegen
von Luftfahrzeugen auf Zivilflugplatzen sowie zivilrechtliche Bestimmungen bleiben unberihrt.

In Kraft seit 01.10.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lfg/paragraf/171a
file:///

	§ 171a LFG Verschieben von Luftfahrzeugen auf Zivilflugplätzen
	LFG - Luftfahrtgesetz


